
Jahreshauptversammlung des Landesverbandes der Rassegeflügelzüchter Mecklenburg-

Vorpommern e. V. 2020 

Sehr geehrte Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde, 

 

anliegend übersende ich Ihnen hiermit die Tagesordnung zur Jahreshauptversammlung der 

Rassegeflügelzüchter Mecklenburg-Vorpommern e. V. 2020 zur Kenntnisnahme, zum Verbleib sowie 

in Vorbereitung auf die Jahreshauptversammlung 2020. 

 

Gleichzeitig berufe ich für Samstag, den 4. Juli 2020 die Jahreshauptversammlung des 

Landesverbandes der Rassegeflügelzüchter Mecklenburg-Vorpommern e. V. 2020 mit folgender 

Tagesordnung ein: 
 

1. Begrüßung und Eröffnung 

2. Totenehrung (in der Info-Broschüre veröffentlicht) 

3. Grußworte der Ehrengäste (entfällt) 

4. Feststellung der stimmberechtigten Anwesenden und Bestätigung der Tagesordnung 

5. Bestätigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2019 (bereits veröffentlicht) 

6. Jahres- und Tätigkeitsberichte 

a. des Vorsitzenden (in der Info-Broschüre veröffentlicht) 

b. des Schatzmeisters (werden mit den Tagungsunterlagen übersandt) 

c. der Zuchtwarte (in der Info-Broschüre veröffentlicht) 

d. des Ringverteilers (in der Info-Broschüre veröffentlicht) 

e. des Vorsitzenden der Preisrichtervereinigung (in der Info-Broschüre veröffentlicht) 

f. des Obmannes des Zuchtbuches (in der Info-Broschüre veröffentlicht) 

g. des Jugendobmannes (in der Info-Broschüre veröffentlicht) 

7. Aussprache zu den Berichten 

8. Anträge der Kreisverbände und Vereine und Landesvorstand 

9. Bericht der Kassenprüfer 

10. Entlastung des Vorstandes  

11. Wahlen gemäß § 14 unserer Satzung 

a. Schatzmeister 

b. Zuchtwart Groß- und Wassergeflügel 

c. Jugendleiter 

12. Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2020 und Festsetzung Mitgliedsbeitrag 2021 

13. Ehrungen (werden per Post übersandt) 

14. Information zum Auftritt des Rassegeflügelzuchtverbandes auf der MeLa 2020  

und zur Landesschau 2020 

15. Verschiedenes 

16. Schlusswort 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

An die Vorsitzenden der Vereine, 

die Vorsitzenden der Regional- und Kreisverbände, 

die Mitglieder des Landesvorstandes 

sowie alle weiteren Stimmberechtigten  

 

Nachrichtlich: Kassenprüfer, Mitglieder des Ehrengerichtes, 

Ringverteiler, Tierschutzbeauftragter 



Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Jahreshauptversammlung des Landesverbandes 

der Rassegeflügelzüchter Mecklenburg-Vorpommern e. V. 2020 gemäß Beschluss des 

Landesvorstandes vom 9. Mai 2020 im Umlaufverfahren durchgeführt wird. 

Die Entscheidung der Landesregierung gem. § 28 Infektionsschutzgesetz (IfSG), 

Veranstaltungen zu untersagen bzw. Abstandsregelungen zu treffen oder Kontaktverbote 

anzuordnen, betrifft, wie in vielen anderen Lebensbereichen auch, Vereine. Auch neben 

einem Verbot ist es gleichwohl aktuell ratsam, jegliche Zusammenkunft weitestgehend zu 

vermeiden. Das gilt sowohl für Mitgliederversammlungen als auch Vorstandssitzungen. 

Daher hat der Gesetzgeber vor kurzem besondere Regelungen für die Durchführung von 

Mitgliederversammlungen getroffen. 

Der Bundestag hat in dem Gesetz vom 27. März 2020 (Gesetz zur Abmilderung der Folgen 

der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht) unter anderem auch 

vorübergehend Sonderregelungen zu Vorschriften des zivilrechtlichen Vereinsrechts, welche 

im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) zu finden sind, vorgesehen. Das Gesetz enthält nun 

Erleichterungen für Vereine, um deren Handlungsfähigkeit während der Corona-Krise 

aufrechtzuerhalten. Die neuen Sonderregelungen durch Gesetz vom 27. März 2020 zu den 

zivilrechtlichen Vereinsvorschriften gelten ab dem Tag der Gesetzesverkündung im 

Bundesgesetzblatt (27. März 2020) und bis zum 31. Dezember 2021. 

Von den Erleichterungen profitieren eingetragene Vereine und nicht eingetragene Vereine 

gleichermaßen. 

§ 5 Absatz 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, 

Insolvenz- und Strafverfahrensrecht schafft als Sonderregelung zu § 32 Absatz 1 Satz 1 

BGB die gesetzlichen Voraussetzungen, um auch ohne ausdrückliche Ermächtigung in der 

Satzung, Mitgliederversammlungen im Umlaufverfahren durchzuführen. Ohne diese neue 

Regelung und ohne besondere Satzungsregelung müssten Mitgliederversammlungen stets 

als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Das wurde in der aktuellen Situation 

allerdings verboten oder mit erheblichen Auflagen versehen. 

Daher haben wir uns als Landesvorstand entschieden, den gesetzlichen Regelungen zu 

folgen und im Interesse aller Mitglieder unseres Landesverbandes die 

Jahreshauptversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren durchzuführen. 

Dabei gilt es Folgendes zu beachten: 

1. Anträge und Wahlvorschläge sind bis zum 5. Juni 2020 schriftlich an den ersten 

Vorsitzenden des Landesverbandes, Steffen Kraus, zu richten. 

2. Die Info-Borschüre mit allen Berichten und Anträgen sowie den Wahlvorschlägen 

wird am 10. Juni 2020 an alle Stimmberechtigten versandt. 

3. Mit der Info-Broschüre, den Anträgen, Tagungsunterlagen sowie den 

Wahlvorschlägen wird ein Gesamtabstimmungsblatt mit der jeweiligen Stimmenzahl 

für den Abstimmungsberechtigten übersandt. Die abgegebene Stimme zählt 

entsprechend der Stimmenanzahl in der Jahreshauptversammlung. Stimmen können 

nicht getrennt abgegeben werden. Zum Beispiel: Der RGZV Demmin hat aufgrund 

seiner Mitgliederstärke 2 Stimmen. Der Vorsitzende stimmt mit Ja, Nein oder 

Enthaltung zu einem Antrag ab. Seine Stimme zählt dann zweifach mit Ja, Nein oder 

Enthaltung. 

4. Das Gesamtabstimmungsblatt ist bis zum 4. Juli 2020 um 24 Uhr an den 1. 

Vorsitzenden des Landesverbandes, Steffen Kraus, Joseph-Herzfeld-Str. 11, 18059 

Rostock zu übermitteln (Briefkasten oder E-Mail). 

5. Unterschrift des Stimmberechtigten sowie die persönlichen Daten sind zwingend 

erforderlich. 



6. Landesmeister 2019 und Landesvereinsmeister 2019 werden allen zu Ehrenden mit 

der Post zugestellt. Ehrungen mit Verbandsnadeln werden auf die Eröffnung der 

Landesverbandsschau 2020 in Demmin verschoben. 

7. Der Landesvorstand verzichtet aufgrund der aktuellen Lage auf seine Anträge bzw. 

Vorschläge zur Neufassung der Landesmeisterregelungen sowie Handhabung der 

Landesverbandsehrenpreise und stellt diese bis zum nächsten Jahr zurück, damit 

eine gemeinsame Diskussion in den Stützpunktberatungen möglich ist. 

8. Es werden ausschließlich erforderliche Beschlüsse und Wahlen durchgeführt, damit 

die Arbeitsfähigkeit des Vorstandes gewährleistet wird. 

9. Die Stimmberechtigung zur Jahreshauptversammlung ergibt sich aus § 11 der 

Satzung unseres Landesverbandes. 

Wichtig ist zu beachten, dass bis zum Tag der Jahreshauptversammlung am 4. Juli 2020 

mindestens 50 Prozent der Stimmberechtigten Ihre Stimme im Umlaufverfahren schriftlich an 

den 1. Vorsitzenden des Landesverbandes, Steffen Kraus, Joseph-Herzfeld-Str. 11, 18059 

Rostock gesendet haben müssen. 

Ich weise daraufhin, dass der Landesvorstand zu den Wahlen unter Tageordnungspunkt 12 

der Jahreshauptversammlung folgende Wahlvorschläge für die Dauer von 4 Jahren 

unterbreiten wird: 

a. Schatzmeister (Vorschlag des Vorstandes: Robin Kagels) 

b. Zuchtwart Groß- und Wassergeflügel (Vorschlag des Vorstandes: Klaus Kohl) 

c. Jugendleiter (Vorschlag des Vorstandes: Antje Hinz) 

Die Kandidaten für das Amt des Schatzmeisters und des Zuchtwartes für Groß- und 

Wassergeflügel dürften allen Stimmberechtigten aufgrund Ihrer jahrelangen Mitgliedschaft im 

Landesvorstand bekannt sein. Für die Besetzung des Amtes der Jugendleiterin haben wir 

Ihnen ein kurzes Portrait beigefügt, damit bei allen Stimmberechtigten mindestens der 

gleiche Informationsstand herrscht. 

Weitere Wahlvorschläge können für das jeweilige Amt schriftlich bis zum 5. Juni 2020 

eingereicht werden. Dem Wahlvorschlag ist eine schriftliche Einverständniserklärung zur 

Übernahme des Vorstandsamtes für den Fall der Wahl beizufügen. 

 

Sehr geehrte Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde, 

wir haben uns im Landesvorstand den Schritt zur Durchführung der 

Jahreshauptversammlung unseres Landeverbandes auf keinen Fall einfach gemacht. Wir 

halten diesen Schritt in Anbetracht der aktuellen Situation und der gesetzlichen Maßnahmen 

sowie dem dringenden gesetzlichen Erfordernis zu bestimmten Entscheidungen jedoch für 

richtig und geboten. Wir brauchen unbedingt wichtige Entscheidungen, die teilweise 

gesetzlich vorgesehen sind, und wir benötigen für das kommende Jahr einen 

handlungsfähigen Landesvorstand. 

Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Steffen Kraus 

1. Vorsitzender des Landesverbandes der  

Rassegeflügelzüchter Mecklenburg-Vorpommern e. V. 



Anlage 

Liebe Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde, 

ich möchte mich Ihnen heute aufgrund meiner Kandidatur um das Amt 

der Landesjugendleiterin gerne vorstellen. 

Mein Name ist Antje Hinz, ich bin 36 Jahre alt, glücklich verheiratet und 

habe 2 Kinder. 

Ich wohne in Gristow, wie ich finde dem schönsten Fischerdorf in 

Vorpommern, ganz in der Nähe der Insel Riems am Greifswalder 

Bodden. 

Von Beruf bin ich Laborantin bei einem namenhaften Hersteller für 

Tierarzneimittel, der sich mit der Impfstoffherstellung befasst. 

 

Im Jahre 2017 packte mich das „Hühnerfieber“ und seit dieser Zeit bin ich auch Mitglied in meinem 

Ortsverein, dem RGZV “1877 Trebeltal Grimmen“, in dem sich meine Familie und ich sehr wohl fühlen. 

Wichtig ist mir, dass auch mein Mann und meine beiden Kinder mein Hobby teilen und Mitglied in 

unserem Verein sind. 

Auf Anhieb habe ich mich in meine Chabo im Farbenschlag weiß mit schwarzem Schwanz verguckt 

und züchte sie seit dieser Zeit.  

2018 kamen dann meine über alles geliebten Antwerpener Bartzwerge in blau-gesäumt dazu. 

Meine neueste Leidenschaft gilt den Zwergenten im Farbschlag weiß. 

Züchterisch habe ich mich in den vergangenen Jahren mit sehr guten Erfolgen an unserer 

Landesverbandschau mit Zuchtbuchstammschau, Sonder- und Hauptsonderschauen, der Mela und 

unserer Vereinsschau sowie einigen Lokalschauen in unserem Landesverband mit meinen Chabo und 

Antwerpener Bartzwergen beteiligt. 

Ich bin Mitglied des SV der Züchter Antwerpener Bartzwerge, Chabo-Club und im Zuchtbuch unseres 

Landesverbandes. In meinem Ortsverein bin ich Beisitzerin im Vorstand und engagiere mich in der IG 

Nord-Ost im Chabo-Club. 

Mit Begeisterung versuche ich auch die Arbeit unseres Landesverbandes auf der MeLa seit zwei 

Jahren zu unterstützen. 

Ich würde gerne das Amt der Landesjugendleiterin des Landesverbandes übernehmen, welches 

Robin Kagels in den letzten Jahren geführt hat. 

Erste Erfahrungen für diese Aufgabe konnte ich bereits während der letzten beiden Jugendlager des 

Landesverbandes sammeln, bei denen ich unseren Robin tatkräftig unterstützen durfte.  

Durch meine offene und aufgeschlossene Art gegenüber Kindern und Jugendlichen und meinem 

züchterischen Wirken bin ich der Überzeugung, dass ich die Jugendarbeit in unserem Landesverband 

weiterhin positiv gestalten und die Jugend im Landesverband voranbringen kann. 

Ich möchte mich ganz herzlich bei den Mitgliedern des Landesvorstandes für das Vertrauen 

bedanken. Freuen würde ich mich sehr, wenn auch Sie mir Ihr Vertrauen entgegenbringen. 

Herzliche Grüße 

Antje Hinz 

 


